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Wettaufwandsteuer 

- Anmeldung -  

nach § 6 der Satzung über die Erhebung einer Wettaufwandsteuer im Gebiet der Stadt Flörsheim am Main in der 

jeweils gültigen Fassung 

Gemäß § 6 Abs. 1 der o.g. Satzung hat wer ein Wettbüro eröffnet und in Betrieb nimmt, dieses unverzüglich, 

spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen gegenüber dem Magistrat der Stadt Flörsheim am Main, -Amt für 

Finanzwirtschaft-, durch Anmeldung anzuzeigen. 

1. Angaben zur Betreiberin/ zum Betreiber 

Name, Vorname Geburtsdatum 

Firma 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort 

Telefonnummer* E-Mail Adresse* 

* freiwillige Angaben zum Zwecke der Kontaktaufnahme 

2. Angaben zum Wettbüro 

Name des Wettbüros 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort 

Live Übertragung von Wettereignissen:           Ja          Nein  

          Bitte Rückseite beachten 

    Anmeldung 

    Veränderung 

    Abmeldung 

Telefon: 06145 955 -402 oder -413 

Telefax: 06145 955 -4413 

E-Mail: abgaben.finanzwirtschaft@floersheim-main.de 

Magistrat der Stadt Flörsheim am Main 

Amt für Finanzwirtschaft 

- Fachbereich Steuern und Abgaben - 

Rathausplatz 2 

65439 Flörsheim am Main 



 

3. Anmeldung/ Veränderung/ Abmeldung 

Datum der Eröffnung Datum der Veränderung Datum der Schließung 

Begründung 

 

4. Angaben zu den Wettterminals 

Wir bitten hier um Auflistung aller eingesetzten Wettterminals mit der jeweiligen Gerätenummer (ggf. Liste beifügen): 

 

Hinweise 

Änderungen des Geschäftsbetriebes, die sich auf die Steuererhebung auswirken können (z.B. 

Betreiberwechsel, Änderungen bei den eingesetzten Wettterminals, Wechsel des Wetthaltenden, 

Schließung), sind dem Magistrat der Stadt Flörsheim am Main – Amt für Finanzwirtschaft –  

unverzüglich mitzuteilen.  

Bei Einstellung des Geschäftsbetriebes durch Geschäftsaufgabe mit Nachfolge (Betreiberwechsel) 

besteht die Steuerpflicht des bisherigen Betreibers bis zum Eingang der Änderungsmitteilung fort. 

 

Datenschutzhinweise und Ihre Rechte nach der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO): 

Die allgemeinen Informationen zur Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vorgaben der DS-GVO 

finden Sie auf unserer Internetseite der Stadt Flörsheim am Main (www.floersheim-main.de). 

Sie sind jederzeit berechtigt zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten Auskunft zu ersuchen sowie 

die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten zu verlangen. Sie 

können darüber hinaus jederzeit ohne Angaben von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch 

machen und die erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. 

 

Es wird versichert, dass die Angaben in dieser Anmeldung/Veränderung/Abmeldung wahrheitsgemäß 

nach bestem Wissen und Gewissen gemacht sind. 

Ort, Datum Unterschrift 

 


